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§ 24 Verordnungsermächtigungen. Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung1) mit Zustimmung des Bundesrates
1. die näheren Anforderungen an die Prüfung nach § 20 Absatz 1 durch öffent-
lich-rechtliche Entsorgungsträger, Vertreiber, Hersteller, deren Bevollmäch-
tigte und Behandlungsanlagen,

2. weiter gehende Anforderungen an die Behandlung von Altgeräten, ein-
schließlich der Verwertung, des Recyclings und der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, sowie Anforderungen an den Schutz personenbezogener
Daten bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung,

3. die näheren Anforderungen an den Nachweis nach § 22 Absatz 5 Nummer 2,
insbesondere Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob die vorgenommene
Behandlung den Anforderungen nach § 20 gleichwertig ist, und

4. zusätzliche Inspektions- und Überwachungsvorschriften bezüglich Verbrin-
gungen und einheitliche Bedingungen für die Durchführung von Anlage 6
Nummer 2

festzulegen.

Abschnitt 5. Anzeige-, Mitteilungs- und Informationspflichten

§ 25 Anzeigepflichten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
und der Betreiber von Erstbehandlungsanlagen. (1) 1 Jeder öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger hat die von ihm eingerichteten Übergabestellen
der zuständigen Behörde anzuzeigen. 2Änderungen im Hinblick auf die ange-
zeigten Übergabestellen sind unverzüglich anzuzeigen. 3Die Absicht der Optie-
rung nach § 14 Absatz 5 Satz 1 hat der nach Landesrecht für die Verwertung
und Beseitigung von Altgeräten zuständige öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger der zuständigen Behörde sechs Monate vor Beginn der eigenverantwort-
lichen Entsorgung anzuzeigen. 4Der Anzeige sind die Anschrift sowie Kontakt-
informationen des optierenden öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers bei-
zufügen.
(2) 1Betreiber einer Erstbehandlungsanlage haben der zuständigen Behörde

für jeden zertifizierten Standort die Behandlungstätigkeit anzuzeigen, bevor sie
diese aufnehmen. 2Die Anzeige muss die Anschrift sowie die Kontaktinforma-
tionen des Betreibers, das Zertifikat nach § 21 und Angaben über die Art der
Tätigkeiten sowie die behandelten Kategorien enthalten. 3Nach der Anzeige
erfolgte Erneuerungen des Zertifikats sind der zuständigen Behörde unverzüg-
lich zu übermitteln. 4Die Aufgabe der Behandlungstätigkeit ist der zuständigen
Behörde unverzüglich mitzuteilen.

§ 26 Mitteilungspflichten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger. (1) 1 Jeder öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hat der Gemeinsamen
Stelle im Fall der Optierung nach § 14 Absatz 5 Satz 1 Folgendes mitzuteilen:
1. monatlich die von ihm je Gruppe und Kategorie an die Erstbehandlungs-

anlage abgegebenen Altgeräte,
2. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung vorberei-

teten Altgeräte,
2a. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr recycelten Altgeräte,

1) Siehe die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-BehandlungsVO v. 21.6.2021 (BGBl. I S. 1841).
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3. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten Altgeräte,
4. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten Altgeräte und
5. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der Europäischen

Union oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten Altgeräte.
2Bei diesen Mitteilungen sind in den Kategorien 4 und 5 Photovoltaikmodule
und andere Altgeräte gesondert auszuweisen. 3 Soweit die öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger im jeweiligen Monat keine Altgeräte an die Erstbehand-
lungsanlage abgeben, ist der Betrag mit null anzugeben (Nullmenge). 4Die
Mitteilungen in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 haben bis zum 15. des
Monats, der auf den Monat folgt, für den die jeweiligen Angaben mitzuteilen
sind, zu erfolgen. 5Die Mitteilungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 müssen der
Gemeinsamen Stelle bis zum 30. April des darauf folgenden Kalenderjahres
vorliegen. 6Die Mitteilungen müssen die Formatvorgaben der Gemeinsamen
Stelle gemäß § 33 Absatz 1 Satz 4 erfüllen.
(2) 1Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 ist das Gewicht anzugeben. 2 Soweit

das nicht möglich ist, genügt eine fundierte Schätzung. 3Die Gemeinsame
Stelle kann verlangen, dass die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 durch einen
unabhängigen Sachverständigen innerhalb einer angemessenen Frist bestätigt
werden. 4 Sie ist berechtigt, für diese Bestätigung die Prüfkriterien festzulegen.
(3) Jeder öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hat darüber hinaus der Ge-

meinsamen Stelle jährlich bis zum 30. April die im vorangegangenen Kalender-
jahr bei den Erstbehandlungsanlagen zusammengefassten Mengen nach § 22
Absatz 3 nach Gewicht zu melden.
(4) Ist die Gemeinsame Stelle nicht eingerichtet, teilt der öffentlich-recht-

liche Entsorgungsträger die Daten nach den Absätzen 1 bis 3 der zuständigen
Behörde mit.

§ 27 Mitteilungspflichten der Hersteller. (1) 1 Jeder Hersteller oder im
Fall der Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtigter hat der Gemein-
samen Stelle zu den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten unter Angabe seiner
Registrierungsnummer und des Berichtszeitraumes Folgendes gemäß den Sät-
zen 2 und 3 mitzuteilen:
1. monatlich die vom Hersteller je Geräteart in Verkehr gebrachten Elektro-

und Elektronikgeräte; die Menge der vom Hersteller in Verkehr gebrachten
Geräte, für die eine Garantie nach § 7 Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist, ist
gesondert auszuweisen,

2. monatlich die je Geräteart ins Ausland verbrachten Elektro- und Elektro-
nikgeräte, die zuvor vom Hersteller nach Nummer 1 in Verkehr gebracht
worden sind; dabei sind zurückgenommene gebrauchte Elektro- und Elek-
tronikgeräte, die nach der Rücknahme ins Ausland ausgeführt werden,
gesondert auszuweisen,

3. unverzüglich nach jeder Abholung die von ihm je Gruppe nach § 16
Absatz 1 Satz 1 bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abge-
holten Altgeräte,

4. monatlich die von ihm je Geräteart nach § 16 Absatz 5 zurückgenommenen
Altgeräte,

5. die von ihm je Geräteart und Kategorie im Kalenderjahr zurückgenom-
menen Altgeräte, für die keine Garantie nach § 7 Absatz 1 Satz 1 erforder-
lich ist,

13 ElektroG § 27 Elektro- und Elektronikgerätegesetz
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6. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung vorberei-
teten Altgeräte,

6a. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr recycelten Altgeräte,
7. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten Altgeräte,
8. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten Altgeräte und
9. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der Europäischen

Union oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten Altgeräte.
2Bei diesen Mitteilungen sind in den Kategorien 4 und 5 Photovoltaikmodule
und andere Altgeräte gesondert auszuweisen. 3 Soweit der Hersteller keine
Geräte in Verkehr gebracht hat, ist der Betrag mit null anzugeben (Nullmenge).
4Die Mitteilungen müssen die Formatvorgaben der Gemeinsamen Stelle gemäß
§ 33 Absatz 1 Satz 4 erfüllen.
(2) 1Die Mitteilungen in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2

und 4 haben bis zum 15. des Monats, der auf den Monat folgt, für den die
jeweiligen Angaben mitzuteilen sind, zu erfolgen. 2Es können abweichende
Mitteilungszeiträume mit der Gemeinsamen Stelle vereinbart werden. 3 Sofern
keine Garantie nach § 7 Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist, erfolgt die Mitteilung
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 jährlich bis zum 30. April des darauf
folgenden Kalenderjahres. 4Die Mitteilungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
bis 9 müssen der Gemeinsamen Stelle bis zum 30. April des darauf folgenden
Kalenderjahres vorliegen.
(3) 1Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 ist das Gewicht anzugeben. 2 Soweit

das nicht möglich ist, genügt eine fundierte Schätzung. 3Die Gemeinsame
Stelle kann verlangen, dass die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 durch einen
unabhängigen Sachverständigen innerhalb einer angemessenen Frist bestätigt
werden. 4 Sie ist berechtigt, für diese Bestätigung die Prüfkriterien festzulegen.
(4) 1 Jeder Hersteller oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 dessen

Bevollmächtigter hat darüber hinaus der Gemeinsamen Stelle jährlich bis zum
30. April die im vorangegangenen Kalenderjahr bei den Erstbehandlungsanla-
gen zusammengefassten Mengen nach § 22 Absatz 3 nach Gewicht zu melden.
2Die Mitteilung nach Satz 1 sowie nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 9 hat
auch abzugeben, wer zu irgendeinem Zeitpunkt des Zeitraums, auf den sich
die Mitteilung bezieht, Hersteller oder Bevollmächtigter war, zum Zeitpunkt
der Abgabe an die Gemeinsame Stelle aber nicht mehr als Hersteller oder
Bevollmächtigter registriert ist. 3Die Gemeinsame Stelle eröffnet jedem Her-
steller oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtigtem
die Möglichkeit, die Mitteilungen mindestens bis zum 30. April des Jahres, das
auf das Jahr folgt, in dem die Registrierung des Herstellers oder im Fall der
Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtigten weggefallen ist, abzuge-
ben.
(5) Ist die Gemeinsame Stelle nicht eingerichtet, teilt der Hersteller oder im

Fall der Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtigter die Daten nach
den Absätzen 1 bis 4 der zuständigen Behörde mit.

§ 28 Informationspflichten der Hersteller gegenüber Wiederverwen-
dungseinrichtungen und Behandlungsanlagen. (1) Jeder Hersteller hat
den Wiederverwendungseinrichtungen und den Behandlungsanlagen Informa-
tionen über die Wiederverwendung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung
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und die Behandlung für jeden in Verkehr gebrachten Typ neuer Elektro- und
Elektronikgeräte kostenlos zur Verfügung zu stellen.
(2) 1Die Informationen sind innerhalb eines Jahres nach dem Inverkehr-

bringen des jeweiligen Gerätes in Form von Handbüchern oder elektronisch
zur Verfügung zu stellen. 2Die Informationen sind in deutscher oder englischer
Sprache zu verfassen.
(3) 1Aus den Informationen muss sich ergeben, welche verschiedenen Bau-

teile und Werkstoffe die Elektro- und Elektronikgeräte enthalten und an
welcher Stelle sich in den Elektro- und Elektronikgeräten gefährliche Stoffe
und Gemische befinden. 2Die Pflicht nach Satz 1 besteht nur, soweit dies für
die Wiederverwendungseinrichtungen und die Behandlungsanlagen erforder-
lich ist, um den Bestimmungen dieses Gesetzes nachkommen zu können.

§ 29 Mitteilungspflichten der Vertreiber. (1) 1 Jeder Vertreiber hat der
Gemeinsamen Stelle im Fall des § 17 Absatz 5 bis zum 30. April des folgenden
Kalenderjahres Folgendes gemäß Satz 2 mitzuteilen:
1. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zurückgenommenen Altgeräte,
2. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung vorberei-

teten Altgeräte,
2a. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr recycelten Altgeräte,
3. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten Altgeräte,
4. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten Altgeräte und
5. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der Europäischen

Union oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten Altgeräte.
2Bei diesen Mitteilungen sind in den Kategorien 4 und 5 Photovoltaikmodule
und andere Altgeräte gesondert auszuweisen. 3Die Mitteilungen müssen die
Formatvorgaben der Gemeinsamen Stelle gemäß § 33 Absatz 1 Satz 4 erfüllen.
(2) 1Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 ist das Gewicht anzugeben. 2 Soweit

das nicht möglich ist, genügt eine fundierte Schätzung. 3Die Gemeinsame
Stelle kann verlangen, dass die Angaben nach Absatz 1 Satz 1 durch einen
unabhängigen Sachverständigen innerhalb einer angemessenen Frist bestätigt
werden. 4 Sie ist berechtigt, für diese Bestätigung die Prüfkriterien festzulegen.
(3) Jeder Vertreiber hat im Fall des § 17 Absatz 5 darüber hinaus der

Gemeinsamen Stelle jährlich bis zum 30. April die im vorangegangenen Kalen-
derjahr bei den Erstbehandlungsanlagen zusammengefassten Mengen nach § 22
Absatz 3 nach Gewicht zu melden.
(4) Ist die Gemeinsame Stelle nicht eingerichtet, teilt der Vertreiber die

Daten nach den Absätzen 1 bis 3 der zuständigen Behörde mit.

§ 30 Mitteilungspflichten der Betreiber von Erstbehandlungsanlagen.
(1) 1 Jeder Betreiber einer Erstbehandlungsanlage hat im Fall der Rücknahme

nach § 17a, der Übernahme nach § 17b und der Entsorgung im Auftrag von
Endnutzern nach § 19 Absatz 2 Satz 2 der Gemeinsamen Stelle bis zum Ablauf
des 30. April des folgenden Kalenderjahres Folgendes gemäß den Sätzen 2 und 3
mitzuteilen:
1. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr angenommenen Altgeräte,
2. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung vorberei-
teten Altgeräte,
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3. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr recycelten Altgeräte,
4. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten Altgeräte,
5. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten Altgeräte und
6. die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der Europäischen Union
oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten Altgeräte.

2Bei diesen Mitteilungen sind in den Kategorien 4 und 5 Photovoltaikmodule
und andere Altgeräte gesondert auszuweisen. 3Die Mitteilungen nach Satz 1
sind nach den jeweiligen Rücknahme-, Übernahme- und Entsorgungswegen
nach Satz 1 zu trennen. 4Die Mitteilungen müssen die Formatvorgaben der
Gemeinsamen Stelle gemäß § 33 Absatz 1 Satz 4 erfüllen.
(2) 1Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 ist das Gewicht anzugeben. 2 Soweit

das nicht möglich ist, genügt eine fundierte Schätzung. 3Die Gemeinsame
Stelle kann verlangen, dass die Angaben nach Absatz 1 durch einen unabhängi-
gen Sachverständigen innerhalb einer angemessenen Frist bestätigt werden.
4 Sie ist berechtigt, für diese Bestätigung die Prüfkriterien festzulegen.
(3) Ist die Gemeinsame Stelle nicht eingerichtet, teilt die Erstbehandlungs-

anlage die Daten nach den Absätzen 1 und 2 der zuständigen Behörde mit.

Abschnitt 6. Gemeinsame Stelle

§ 31 Aufgaben der Gemeinsamen Stelle. (1) 1Die Gemeinsame Stelle
unterstützt die zuständige Behörde bei der Vorbereitung ihrer Entscheidungen
nach § 15 Absatz 4 Satz 1 und § 37 Absatz 1, 5 und 6 sowie § 38 Absatz 3
und 4. 2 Sie ist verpflichtet, der zuständigen Behörde Auskunft zu erteilen über
die Mitteilungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 26, der
Hersteller oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigter
nach § 27, der Vertreiber nach § 29 sowie der Betreiber von Erstbehandlungs-
anlagen nach § 30 und über die Berechnung nach den Absätzen 5 bis 7. 3Die
Gemeinsame Stelle unterrichtet die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger,
Hersteller oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigte,
Vertreiber und Betreiber von Erstbehandlungsanlagen in geeigneter Weise über
die Aufgaben und Pflichten aus diesem Gesetz. 4Die Gemeinsame Stelle infor-
miert die Endnutzer über
1. deren Pflicht nach § 10 Absatz 1,
2. die Rückgabemöglichkeiten für Altgeräte,
3. die Eigenverantwortung der Endnutzer im Hinblick auf das Löschen per-
sonenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten und

4. die Bedeutung des Symbols nach Anlage 3.
5Die Gemeinsame Stelle hat eine einheitliche Kennzeichnung für Sammel-
und Rücknahmestellen zu entwerfen, diese den Sammel- und Rücknahme-
stellen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und bei den Sammel- und Rück-
nahmestellen dauerhaft für deren Nutzung zu werben.
(2) 1Die Gemeinsame Stelle erfasst die Mitteilungen der zuständigen Behör-

de nach § 38 Absatz 1. 2 Sie veröffentlicht die registrierten Hersteller und die
registrierten Bevollmächtigten mit den von diesen vertretenen Herstellern mit
der Marke, Geräteart und Registrierungsnummer einschließlich des Registrie-
rungsdatums sowie das Bundesland und die Postleitzahl vom Sitz des Herstellers
oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 des Bevollmächtigten im Internet.
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3 Für Hersteller oder Bevollmächtigte, deren Registrierung bei der zuständigen
Behörde beendet ist, ist zusätzlich das Datum des Marktaustritts anzugeben.
4Die im Internet veröffentlichten Daten nach den Sätzen 2 und 3 sind dort drei
Jahre nach dem Ende der Registrierung des Herstellers oder des Bevollmäch-
tigten zu löschen.
(3) 1Die Gemeinsame Stelle erfasst die Mitteilungen der zuständigen Behör-

de nach § 38 Absatz 2. 2 Sie veröffentlicht ein Verzeichnis der Betreiber von
Erstbehandlungsanlagen. 3Dabei hat sie je Erstbehandlungsanlage die abfall-
wirtschaftliche Tätigkeit und die behandelten Kategorien anzugeben. 4 Sofern
kein gültiges Zertifikat durch die Erstbehandlungsanlage nach § 25 Absatz 2
übermittelt wurde, ist der Eintrag aus dem Verzeichnis zu löschen.
(4) 1Die Gemeinsame Stelle nimmt die Meldungen der öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträger nach § 14 Absatz 3 sowie § 15 Absatz 4 Satz 2
entgegen. 2 Sie erfasst und prüft darüber hinaus die Mitteilungen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger nach § 26, der Hersteller nach § 27, der Ver-
treiber nach § 29 sowie der Betreiber von Erstbehandlungsanlagen nach § 30.
(5) 1Die Gemeinsame Stelle berechnet den Anteil der Altgeräte, die von

jedem registrierten Hersteller oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8
dessen Bevollmächtigtem bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
abzuholen sind, und meldet die Ergebnisse der Berechnung der zuständigen
Behörde. 2 Für historische Altgeräte berechnet sich die Verpflichtung jedes
Herstellers oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtig-
ten nach seinem Anteil am gesamten im jeweiligen Meldezeitraum in Verkehr
gebrachten Gewicht an Elektro- und Elektronikgeräten pro Geräteart. 3 Für die
Elektro- und Elektronikgeräte, die keine historischen Altgeräte sind, berechnet
sich die Verpflichtung nach Wahl des Herstellers oder im Fall der Bevollmäch-
tigung nach § 8 seines Bevollmächtigten nach
1. dem Anteil seiner eindeutig identifizierbaren Altgeräte an der gesamten
Altgerätemenge pro Geräteart; der Anteil ist durch Sortierung oder nach
wissenschaftlich anerkannten, statistischen Methoden nachzuweisen, oder

2. seinem Anteil am Gesamtgewicht von Elektro- und Elektronikgeräten pro
Geräteart, die von den Herstellern, die diese Berechnungsmethode wählen,
im jeweiligen Meldezeitraum in Verkehr gebracht wurden.

(6) 1Die Grundlage für die Berechnung sind die Mitteilungen der Hersteller
oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigter nach § 27
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 Satz 1 bis 4. 2Dabei sind die nach § 27
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mitgeteilten Mengen zu berücksichtigen. 3Berichti-
gungen der Mitteilungen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 werden
berücksichtigt. 4Kommt der Hersteller seiner Meldepflicht nicht nach, kann
die Gemeinsame Stelle die Menge seiner in Verkehr gebrachten Elektro- und
Elektronikgeräte schätzen. 5Das Gewicht der von einem Hersteller oder im Fall
der Bevollmächtigung nach § 8 dessen Bevollmächtigtem nach § 27 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 zurückgenommenen Altgeräte derjenigen Gerätearten, für
die eine Garantie nach § 7 Absatz 1 nachzuweisen ist, wird auf seinen jeweili-
gen Anteil nach Absatz 5 Satz 2 oder 3 angerechnet. 6 Satz 3 gilt entsprechend.
7Die Gemeinsame Stelle kann der zuständigen Behörde die von einzelnen
Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtig-
ten nach § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 mitgeteilten Mengen zur
Entscheidung über die Berücksichtigung oder Anrechnung im Sinne der Sätze 2
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und 5 vorlegen. 8 Für nicht sortier- oder identifizierbare Altgeräte gilt Absatz 5
Satz 2 entsprechend.
(7) 1Die Gemeinsame Stelle berechnet die zeitlich und örtlich gleichmäßige

Verteilung der Abholpflicht auf alle registrierten Hersteller und Bevollmächtig-
ten auf der Basis einer wissenschaftlich anerkannten Berechnungsweise, die
durch ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen bestätigt wurde.
2Die Berechnungsweise ist im Internet zu veröffentlichen. 3Die Gemeinsame
Stelle meldet der zuständigen Behörde die ermittelte Abholpflicht sowie das in
der Gruppe 4 zur Abholung bereitgestellte Behältnis mit Nachtspeicherheizge-
räten.
(8) Die Absätze 5 bis 7 gelten für die Berechnung der Verpflichtung zum

Aufstellen von neuen Behältnissen nach § 15 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.

§ 32 Mitteilungen der Gemeinsamen Stelle an das Umweltbundesamt,
Landesbehörden und andere öffentliche Stellen. (1) Die Gemeinsame
Stelle erstellt jährlich ein Verzeichnis sämtlicher registrierter Hersteller und
Bevollmächtigter und leitet dieses dem Umweltbundesamt zu.
(2) 1Die Gemeinsame Stelle teilt dem Umweltbundesamt darüber hinaus

jährlich jeweils bis zum 1. Juli bezogen auf das vorangegangene Kalenderjahr
Folgendes gemäß den Sätzen 3 und 4 mit:
1. die von sämtlichen Herstellern je Geräteart und Kategorie im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgerä-
te,

2. die von sämtlichen Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8
deren Bevollmächtigten je Kategorie ins Ausland verbrachten Elektro- und
Elektronikgeräte, die zuvor vom Hersteller nach Nummer 1 in Verkehr
gebracht wurden,

3. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern je Gruppe
und Kategorie nach § 14 Absatz 5 gesammelten Altgeräte,

4. die von sämtlichen Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8
deren Bevollmächtigten je Gruppe und Kategorie bei den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern abgeholten Altgeräte,

5. die von sämtlichen Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8
deren Bevollmächtigten je Geräteart und Kategorie nach § 16 Absatz 5
zurückgenommenen Altgeräte,

6. die von sämtlichen Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 8
deren Bevollmächtigten je Geräteart und Kategorie zurückgenommenen
Altgeräte, für die keine Garantie nach § 7 Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist,

7. die von sämtlichen Vertreibern je Kategorie zurückgenommenen Altgeräte,
die nach § 17 Absatz 5 Satz 1 nicht an Hersteller, deren Bevollmächtigte
oder öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger übergeben werden,

7a. die von sämtlichen Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie
nach § 17a zurückgenommenen Altgeräte,

7b. die von sämtlichen Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie
nach § 17b übernommenen Altgeräte,

7c. die von sämtlichen Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie
von Endnutzern nach § 19 Absatz 2 Satz 2 übernommenen Altgeräte,
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8. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Herstellern,
im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigten, Vertreibern
und Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie zur Wiederver-
wendung vorbereiteten Altgeräte,

8a. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Herstellern,
im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigten, Vertreibern
und Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie recycelten Altge-
räte,

9. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Herstellern,
im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigten, Vertreibern
und Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie verwerteten Alt-
geräte,

10. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Herstellern,
im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigten, Vertreibern
und Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie beseitigten Altge-
räte,

11. die von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Herstellern,
im Fall der Bevollmächtigung nach § 8 deren Bevollmächtigten, Vertreibern
und Betreibern von Erstbehandlungsanlagen je Kategorie in Länder der
Europäischen Union oder in Drittstaaten zur Behandlung ausgeführten
Altgeräte.

2Bei diesen Mitteilungen sind in den Kategorien 4 und 5 Photovoltaikmodule
und andere Altgeräte gesondert auszuweisen. 3Bei den Mitteilungen ist das
Gewicht anzugeben. 4 Soweit das nicht möglich ist, genügt eine fundierte
Schätzung.
(3) Darüber hinaus meldet die Gemeinsame Stelle dem Umweltbundesamt

jährlich bis zum 1. Juli die von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
nach § 26 Absatz 3, den Herstellern oder im Fall der Bevollmächtigung nach
§ 8 deren Bevollmächtigten nach § 27 Absatz 4 und den Vertreibern nach § 29
Absatz 3 gemeldeten Mengen.
(4) 1Die Gemeinsame Stelle ist ferner befugt, anderen nach Landesrecht für

den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Behörden und öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern auf deren Verlangen die zur Erfüllung ihrer jeweiligen
Aufgabe erforderlichen Auskünfte und Angaben mitzuteilen. 2Die Kosten für
eine solche Mitteilung sind ihr zu erstatten. 3 Für die Mitteilung solcher Aus-
künfte und Angaben gelten die §§ 4 bis 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
entsprechend.
(5) 1 Für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit Behörden

und Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Vollzug der
Richtlinie 2012/19/EU, insbesondere mit Registern anderer Mitgliedstaaten,
gelten die §§ 8a bis 8e des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. 2Zur
Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch gehört auch die Gewährung
des Zugangs zu den einschlägigen Unterlagen und Informationen über die
Ergebnisse von Inspektionen. 3Für die Zusammenarbeit und den Informations-
austausch sind vorrangig elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen.

§ 33 Befugnisse der Gemeinsamen Stelle. (1) 1Die Gemeinsame Stelle ist
berechtigt, die Zuordnung der Geräte zu den Gerätearten festzulegen. 2 Sie legt
bei einer Neuzuordnung der Geräte zu den Gerätearten fest, welchen Gerätear-
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